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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1953

Norm

ZPO §467 Z3 Cb5

Rechtssatz

Behandlung einer Eingabe, in der der Beklagte um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der

Streitverhandlung ersuchte und zu überprüfen beantragte, ob "der Prozeß nicht zuständigerweise an das

Handelsgericht abgegeben werden soll, da es sich hier um ein Darlehen handelt", dem Sachverhalt darlegte und

Beweisanträge stellte, als Berufungsschrift mit hinreichend formuliertem Berufungsantrag.

Entscheidungstexte

4 Ob 186/53

Entscheidungstext OGH 27.10.1953 4 Ob 186/53

Veröff: SozM IVA,25

4 Ob 137/54

Entscheidungstext OGH 12.10.1954 4 Ob 137/54

Beisatz: Beschwerdegründe müssen nicht abgegeben werden. (T1) Veröff: Arb 6079

4 Ob 148/56

Entscheidungstext OGH 26.03.1957 4 Ob 148/56

Veröff: Arb 6616
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